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RS OGH 1992/9/3 7Ob586/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1992

Norm

KWG 1979 §18 Abs9

Rechtssatz

Der Verluststräger muß nicht immer identisch sein mit dem Sparer. Nur für den ersteren schreibt das Gesetz

bestimmte Angaben über seine Person vor. Aber auch für die Spareinlage werden jene Angaben erforderlich sein, die

die Bank in die Lage versetzen, den Verlust und die Sperre in ihren Aufzeichnungen anzumerken.
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